
 

Anlage 1: TEM-Liste Seite 1 
V2.1.5  © EEX AG – part of eex group 
 

Anlage 1:  Liste der Meldungstypen der Plattform 

„Transparency in Energy Markets“ (TEM-Liste) 
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1. Strom: Produktion 

Meldungstyp (P)1, 6, 13 TEM 1a: Installierte Kapazität/verfügbare Kapazität 

Grund Art. 4 Abs. 1 REMIT/Art. 14 Abs. 1 lit b Transparenzverordnung  

Melder Kraftwerksbetreiber 

Stromerzeugungseinheit Für Einheiten der konventionellen und erneuerbaren Stromproduktion 
jeder Größe, auch für Pumpspeichersätze im Turbinenbetrieb 

Granularität Je Stromerzeugungseinheit 
Installierte Kapazität: tagesscharfe Einzelwerte 

Zeitpunkt4 Installierte Kapazität: spätestens 15. November, 11:45 Uhr (CET/CEST) 
des laufenden Kalenderjahres 

Zeitraum Installierte Kapazität: aktuelles Jahr und (mindestens) drei Folgejahre 

Veröffentlichung Installierte Kapazität: je Stromerzeugungseinheit 

 

Meldungstyp (P)1, 7 TEM 5a: Geplante Produktion 

Grund Art. 4 Abs. 1 REMIT/Art. 14 Abs. 1 lit c Transparenzverordnung  

Melder Kraftwerksbetreiber 

Stromerzeugungseinheit Für Einheiten der konventionellen und erneuerbaren Stromproduktion, 
auch für Pumpspeichersätze im Turbinenbetrieb 

Granularität Je Stromerzeugungseinheit, stundenscharf in MW 

Zeitpunkt Täglich bis 17:55 Uhr (CET/CEST)  

Zeitraum 24 Stunden des Folgetages 

Veröffentlichung Aggregiert je Brennstoff 
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Meldungstyp (P)8 TEM 5b: Geplante Produktion 

Grund Art. 4 Abs. 1 REMIT/Art. 14 Abs. 1 lit c Transparenzverordnung  

Melder Kraftwerksbetreiber in Deutschland und Österreich, optional alle 
Kraftwerksbetreiber 

Stromerzeugungseinheit Für Einheiten der konventionellen und erneuerbaren Stromproduktion, 
auch für Pumpspeichersätze im Turbinenbetrieb 

Granularität Je Stromerzeugungseinheit 

Viertelstundenscharf in MW 

Zeitpunkt Täglich bis 17:55 Uhr (CET/CEST)  

Zeitraum 96 Viertelstunden des Folgetages 

Veröffentlichung Aggregiert je Brennstoff 

 

Meldungstyp (P)1 TEM 10a: Tatsächliche Produktion 

Grund Art. 4 Abs. 1 REMIT/Art. 16 Abs. 1 lit a Transparenzverordnung 

Melder Kraftwerksbetreiber 

Stromerzeugungseinheit Für Einheiten der konventionellen und erneuerbaren Stromproduktion 
jeder Größe, auch für Pumpspeichersätze im Turbinenbetrieb 

Granularität Je Stromerzeugungseinheit 

Stundenscharf in MW 

Zeitpunkt Stündlich (H+1) mindestens für Einheiten ≥ 100 MW 

Täglich (D+1, 15:45 Uhr) für Einheiten < 100 MW, sofern nicht H+1 
gemeldet 

Zeitraum 1 Stunde  

Veröffentlichung D, H+1: aggregiert je Brennstoff für Einheiten ≥ 100 MW  

D+1, 16:30 Uhr: aggregiert je Brennstoff für alle Einheiten 

D+5: je Stromerzeugungseinheit für Einheiten ≥ 100 MW 
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Meldungstyp (P)1, 8 TEM 10b: Tatsächliche Produktion 

Grund Art. 4 Abs. 1 REMIT/Art. 16 Abs. 1 lit a Transparenzverordnung 

Melder Kraftwerksbetreiber in Deutschland und Österreich, optional alle 
Kraftwerksbetreiber 

Stromerzeugungseinheit Für Einheiten der konventionellen und erneuerbaren Stromproduktion 
jeder Größe, auch für Pumpspeichersätze im Turbinenbetrieb 

Granularität Je Stromerzeugungseinheit, viertelstundenscharf in MW 

Zeitpunkt Stündlich (H+1) mindestens für Einheiten ≥ 100 MW 

Täglich (D+1, 15:45 Uhr) für Einheiten < 100 MW, sofern nicht H+1 
gemeldet 

Zeitraum Vier Viertelstunden für abgelaufene Stunde  

Veröffentlichung D, H+1: aggregiert je Brennstoff für Einheiten ≥ 100 MW  
D+1, 16:30 Uhr: aggregiert je Brennstoff für alle Einheiten 
D+5: je Stromerzeugungseinheit für Einheiten ≥ 100 MW 

 

Meldungstyp (P)1, 11 TEM 12: Geplante/ungeplante Nichtbeanspruchbarkeit 

Grund Art. 4 Abs. 1 REMIT/Art. 15 Abs. 1 lit a-d Transparenzverordnung 

Melder Kraftwerksbetreiber 

Stromerzeugungseinheit Für Einheiten der konventionellen und erneuerbaren Stromproduktion 
jeder Größe, auch für Pumpspeichersätze im Turbinenbetrieb 

Granularität Je Stromerzeugungseinheit, in MW 

Minutenscharf (mindestens bei Leistungseinschränkung von 100 MW 
über die Dauer einer Stunde; möglich jedoch auch ab 
Leistungseinschränkung von 10 MW über die Dauer von 15 Minuten) 

Zeitpunkt Unverzüglich bei Bekanntwerden, spätestens innerhalb von einer 
Stunde nach Bekanntwerden der Nichtbeanspruchbarkeit 

Zeitraum Aktuelles Jahr und folgende drei Kalenderjahre, optional auch für die 
folgenden 5 Kalenderjahre möglich, maßgeblich ist der Beginn der 
Nichtbeanspruchbarkeit. 

Veröffentlichung Je Stromerzeugungseinheit  
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2. Strom: Verbrauch 

Meldungstyp (P)2, 6 TEM 14: Installierte Leistung 

Grund Art. 4 Abs. 1 REMIT 

Melder Stromverbrauchsanlagenbetreiber 

Stromverbrauchseinheit ≥ 10 MW, Pumpspeichersätze im Pumpbetrieb melden bei  
„Strom: Speicherung“ 

Granularität Je Stromverbrauchseinheit 

Installierte Kapazität: tagesscharfe Einzelwerte 

Zeitpunkt Meldung spätestens 15. November, 11:45 Uhr (CET/CEST), des 
laufenden Kalenderjahres 

Zeitraum Installierte Kapazität: aktuelles Jahr und (mindestens) 3 Folgejahre 

Veröffentlichung Installierte Kapazität: je Stromverbrauchseinheit 

 

Meldungstyp (P)2 TEM 16: Geplanter Verbrauch 

Grund Art. 4 Abs. 1 REMIT 

Melder Stromverbrauchsanlagenbetreiber 

Stromverbrauchseinheit ≥ 10 MW, Pumpspeichersätze im Pumpbetrieb melden bei  
„Strom: Speicherung“ 

Granularität Je Verbrauchseinheit 

Stundenscharf 

Zeitpunkt Täglich bis 17:55 Uhr (CET/CEST)  

Zeitraum 24 Stunden des Folgetages 

Veröffentlichung Aggregiert per Land 
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Meldungstyp (P)2 TEM 18: Tatsächlicher Verbrauch 

Grund Art. 4 Abs. 1 REMIT 

Melder Stromverbrauchsanlagenbetreiber 

Stromverbrauchseinheit ≥ 10 MW, Pumpspeichersätze im Pumpbetrieb melden bei  
„Strom: Speicherung“ 

Granularität Je Verbrauchseinheit 

Stundenscharf 

Zeitpunkt Stündlich (H+1) 

Zeitraum 1 Stunde  

Veröffentlichung Aggregiert per Land 

 

Meldungstyp (P)2; 11 TEM 20: Nichtbeanspruchbarkeit 

Grund Art. 4 Abs. 1 REMIT/Art 7 Abs. 1 lit a/b Transparenzverordnung 

Melder Stromverbrauchsanlagenbetreiber 

Stromverbrauchseinheit ≥ 10 MW, Pumpspeichersätze im Pumpbetrieb melden bei  
„Strom: Speicherung“ 

Granularität Je Stromverbrauchseinheit 

Minutenscharf (mindestens bei Leistungseinschränkung von 100 MW 
über die Dauer einer Stunde; möglich jedoch auch ab 
Leistungseinschränkung von 10 MW über die Dauer von 15 Minuten) 

Zeitpunkt Unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von einer Stunde nach 
Bekanntwerden der Nichtbeanspruchbarkeit 

Zeitraum Aktuelles Jahr und folgende drei Kalenderjahre, optional auch für die 
folgenden 5 Kalenderjahre möglich, maßgeblich ist der Beginn der 
Nichtbeanspruchbarkeit. 

Veröffentlichung Je Stromverbrauchseinheit9 
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3. Strom: Speicherung 

Meldungstyp (P) TEM 22: Pumpleistung und Arbeitsvermögen 

Grund Art. 4 Abs. 1 REMIT 

Melder Stromspeicheranlagenbetreiber 

Stromspeichereinheit Ohne Schwellenwert 

Granularität Je Stromspeichereinheit oder als Zusammenfassung der am Standort 
befindlichen Speichereinheiten 

Installierte Kapazität: tagesscharfe Einzelwerte 

Arbeitsvermögen: maximales Arbeitsvermögen des Oberbeckens 

Zeitpunkt Spätestens 15. November, 11:45 Uhr (CET/CEST) des laufenden 
Kalenderjahres 

Zeitraum Installierte Kapazität: aktuelles Jahr und Folgejahr 

Arbeitsvermögen: aktuelles Jahr und Folgejahr 

Veröffentlichung Installierte Kapazität: je Stromspeichereinheit 

Arbeitsvermögen: je Stromspeichereinheit 

 

Meldungstyp (P) TEM 24: Füllstand  

Grund Art. 4 Abs. 1 REMIT/Art. 16 Abs. 1 lit d Transparenzverordnung 

Melder Stromspeicheranlagenbetreiber 

Stromspeichereinheit Ohne Schwellenwert 

Granularität Je Speichereinheit oder als Zusammenfassung der am Standort 
befindlichen Speichereinheiten 

Füllstand des Oberbeckens: Tagesscharfe Einzelwerte  

Zeitpunkt Täglich, 8:55 Uhr (CET/CEST) 

Zeitraum Füllstand per 24:00 Uhr des Vortages 

Veröffentlichung Aggregiert per Land 
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Meldungstyp (P) 11 TEM 26: Nichtbeanspruchbarkeit 

Grund Art. 4 Abs. 1 REMIT 

Melder Stromspeicheranlagenbetreiber 

Stromspeichereinheit Ohne Schwellenwert 

Granularität5 Je Speichereinheit oder als Zusammenfassung der am Standort 
befindlichen Speichereinheiten 

Minutenscharf (mindestens bei Leistungseinschränkung von 100 MW 
über die Dauer einer Stunde; möglich jedoch auch ab 
Leistungseinschränkung von 10 MW über die Dauer von 15 Minuten) 

Zeitpunkt Unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von einer Stunde nach 
Bekanntwerden der Nichtbeanspruchbarkeit 

Zeitraum Aktuelles Jahr und folgende drei Kalenderjahre, optional auch für die 
folgenden 5 Kalenderjahre möglich, maßgeblich ist der Beginn der 
Nichtbeanspruchbarkeit. 

Veröffentlichung Je Stromspeichereinheit9  
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4. Erdgas: Verbrauch 

Meldungstyp (P)3, 6 TEM 15: Installierte Leistung 

Grund Art. 4 Abs. 1 REMIT 

Melder Erdgasverbrauchsanlagenbetreiber 

Erdgasverbrauchseinheit ≥ 20 MW (thermische Leistung) möglich 

Granularität Je Erdgasverbrauchseinheit oder in Summe für alle am Standort 
befindlichen Erdgasverbrauchseinheiten 

Installierte Kapazität: Tagesscharfe Einzelwerte 

Zeitpunkt Spätestens 15. September, 11:45 Uhr (CET/CEST) des laufenden 
Kalenderjahres 

Zeitraum Aktuelles Jahr und (mindestens) 3 Folgejahre 

Veröffentlichung Je Erdgasverbrauchseinheit 

 

Meldungstyp (P)3 TEM 17: Geplanter Verbrauch 

Grund Art. 4 Abs. 1 REMIT 

Melder Erdgasverbrauchsanlagenbetreiber 

Erdgasverbrauchseinheit ≥ 20 MW (thermische Leistung) möglich 

Granularität Je Erdgasverbrauchseinheit oder in Summe für alle am Standort 
befindlichen Erdgasverbrauchseinheiten 

Tagesscharf entsprechend Gasliefertag (6 Uhr bis 6 Uhr (CET/CEST)) 

Zeitpunkt Täglich bis 17:55 Uhr (CET/CEST)  

Zeitraum Folgender Gasliefertag 

Veröffentlichung Aggregiert per Marktgebiet 
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Meldungstyp (P)3 TEM 19: Tatsächlicher Verbrauch  

Grund Art. 4 Abs. 1 REMIT 

Melder Erdgasverbrauchsanlagenbetreiber 

Erdgasverbrauchseinheit ≥ 20 MW (thermische Leistung) möglich 

Granularität Je Erdgasverbrauchseinheit oder je Standort als Zusammenfassung 
existierender Erdgasverbrauchseinheiten 

Tagesscharf entsprechend Gasliefertag (6 Uhr bis 6 Uhr (CET/CEST)) 

Zeitpunkt Bis 12 Uhr (CET/CEST)  

Zeitraum Abgelaufener Gasliefertag 

Veröffentlichung Aggregiert per Marktgebiet 

 

Meldungstyp (P)3,11,12 TEM 21: Nichtbeanspruchbarkeit 

Grund Art. 4 Abs. 1 REMIT 

Melder Erdgasverbrauchsanlagenbetreiber 

Erdgasverbrauchseinheit  ≥ 20 MW (thermische Leistung) möglich 

Granularität Je Erdgasverbrauchseinheit oder in Summe für alle am Standort 
befindlichen Erdgasverbrauchseinheiten  

Minutenscharf (mindestens bei Leistungseinschränkung von  
200 MW über die Dauer einer Stunde; möglich jedoch auch ab 
Leistungseinschränkung von 20 MW über die Dauer von15 Minuten) 

Zeitpunkt Unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von einer Stunde nach 
Bekanntwerden der Nichtbeanspruchbarkeit 

Zeitraum Aktuelles Jahr und folgende drei Kalenderjahre, optional auch für die 
folgenden 5 Kalenderjahre möglich, maßgeblich ist der Beginn der 
Nichtbeanspruchbarkeit 

Veröffentlichung Je Erdgasverbrauchseinheit9 
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5. Erdgas: Speicher 

Meldungstyp (P)3, 6 TEM 23a: Installierte Leistung 

Grund Art. 4 Abs. 1 REMIT 

Melder Erdgasspeicheranlagenbetreiber und / oder Marktteilnehmer 

Erdgasspeicheranlage Für Speichereinheiten jeder Größe möglich als Meldung je 
Speichereinheit oder als Zusammenfassung je Standort  

Granularität Je Speichereinheit oder als Zusammenfassung der am Standort 
befindlichen Speichereinheiten: 

Technische Kapazität: tagesscharfe Einzelwerte 

Einspeicherkapazität: tagesscharfe Einzelwerte 

Ausspeicherkapazität: tagesscharfe Einzelwerte 

Zeitpunkt Spätestens 15. September, 11:45 Uhr (CET/CEST) des laufenden 
Kalenderjahres 

Zeitraum Aktuelles Jahr und (mindestens) 3 Folgejahre 

Veröffentlichung Je Erdgasspeichereinheit 

 

Meldungstyp (P)3 TEM 25a: Füllstand, Einspeicherung, Ausspeicherung und 
Vermietete Kapazitäten 

Grund Art. 4 Abs. 1 REMIT 

Melder Erdgasspeicheranlagenbetreiber 

Erdgasspeicheranlage Für Speicheranlagen jeder Größe möglich als Meldung je 
Speicheranlage (Füllstand, Einspeicherung, Ausspeicherung) 

Optional für eingemietete Marktteilnehmer incl. des Speicherbetreibers 
(Füllstand) 

Granularität Je Speichereinheit als Zusammenfassung der Marktteilnehmer 

Tagesscharf entsprechend Gastag (6 Uhr bis 6 Uhr (CET/CEST))  

Zeitpunkt Täglich bis  11:45 Uhr (CET/CEST)  

Zeitraum Tatsächlicher Füllstand zum Ende des Gastages (Füllstand) 

Gesamtmenge im Laufe des Gastages (Einspeisung, Ausspeisung)  

Veröffentlichung Aggregiert per Land 
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Meldungstyp (P)3,11,12 TEM 27: Nichtbeanspruchbares Einspeichervermögen 

Grund Art. 4 Abs. 1 REMIT 

Melder Erdgasspeicheranlagenbetreiber und / oder Marktteilnehmer 

Erdgasspeicheranlage Für Speichereinheiten jeder Größe möglich als Meldung je 
Speichereinheit oder als Zusammenfassung je Standort  

Granularität Minutenscharf 

Meldung möglich für Nichtbeanspruchbarkeiten des 
Einspeisevermögens größer oder gleich 0,01 GWh/Tag 

Zeitpunkt Unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von einer Stunde nach 
Bekanntwerden der Nichtbeanspruchbarkeit 

Zeitraum Aktuelles Jahr und folgende drei Kalenderjahre, optional auch für die 
folgenden 5 Kalenderjahre möglich, maßgeblich ist der Beginn der 
Nichtbeanspruchbarkeit 

Veröffentlichung Je Erdgasspeicheranlage9 

 

Meldungstyp (P)3,11,12 TEM 28: Nichtbeanspruchbares Ausspeichervermögen 

Grund Art. 4 Abs. 1 REMIT 

Melder Erdgasspeicheranlagenbetreiber und / oder Marktteilnehmer 

Erdgasspeicheranlage Für Speichereinheiten jeder Größe möglich als Meldung je 
Speichereinheit oder als Zusammenfassung je Standort 

Granularität Minutenscharf 

Meldung möglich für Nichtbeanspruchbarkeiten des 
Ausspeisevermögens größer oder gleich 0,01 GWh/Tag 

Zeitpunkt Unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von einer Stunde nach 
Bekanntwerden der Nichtbeanspruchbarkeit 

Zeitraum Aktuelles Jahr und folgende drei Kalenderjahre, optional auch für die 
folgenden 5 Kalenderjahre möglich, maßgeblich ist der Beginn der 
Nichtbeanspruchbarkeit 

Veröffentlichung Je Erdgasspeicheranlage9 
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Meldungstyp (P)3,11,12 TEM 29: Nichtbeanspruchbarer Speicher 

Grund Art. 4 Abs. 1 REMIT 

Melder Erdgasspeicheranlagenbetreiber und / oder Marktteilnehmer 

Erdgasspeicheranlage Für Speichereinheiten jeder Größe möglich als Meldung je 
Speichereinheit oder als Zusammenfassung je Standort  

Granularität Minutenscharf 

Meldung möglich für Nichtbeanspruchbarkeiten des Füllstands größer 
oder gleich 0,0001 TWh  

Zeitpunkt Unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von einer Stunde nach 
Bekanntwerden der Nichtbeanspruchbarkeit 

Zeitraum Aktuelles Jahr und folgende drei Kalenderjahre, optional auch für die 
folgenden 5 Kalenderjahre möglich, maßgeblich ist der Beginn der 
Nichtbeanspruchbarkeit 

Veröffentlichung Je Erdgasspeicheranlage 

 

  



 

Anlage 1: TEM-Liste Seite 14 
V2.1.5  © EEX AG – part of eex group 
 

6. Ad-hoc Ticker 

 

Meldungstyp (P) 10 TEM 13a: Ad-hoc Ticker 

Grund Art. 4 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1, insb. lit c, d REMIT 

Melder Marktteilnehmer 

Einheit Ohne Schwellenwert oder Eingrenzung, Textmeldungen entsprechend 
Art. 2 Ziff. 1, insb. lit c, d der REMIT-Verordnung  

Granularität Textmeldungen in englischer Sprache mit maximal 500 Zeichen 
einschließlich Leer- und Sonderzeichen, Unternehmensname wird 
durch die Transparenzplattform als Kurzname der übermittelten 
Textmeldung vorangestellt 

Der Meldungstyp enthält weitere Inhalte wie Beginn und Ende des 
Ereignisses sowie dessen Status 

Zeitpunkt Unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von einer Stunde nach 
Bekanntwerden  

Zeitraum Aktuelles Jahr plus Folgejahre 

Veröffentlichung Meldungsscharf 

 
7. Meldebeginn/Meldeende und Anteilseigner 

 

Meldungstyp (P) 10 TEM 0: Meldebeginn/Meldeende und Anteilseigner 

Grund Für alle Einheiten 

Melder Marktteilnehmer 

Alle Einheiten Für alle Einheiten Meldebeginn, Meldeende. 

Zusätzlich können die Namen weiterer Anteilseigner, deren ACER-
Codes sowie optional das Beteiligungsverhältnis übermittelt werden. 

Granularität Je Einheit 

Zeitpunkt Unverzüglich nach Bekanntwerden  

Zeitraum Tag 

Veröffentlichung Je Einheit 
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P Pflichtangabe 
 

1 Das Working Committee hat gemäß Art. 5 Abs. 2 Datenbereitstellungsvertrag am 26.02.2014 

beschlossen, die AddOn-Meldungstypen in den TEM-Bereich zu überführen und 

Stromproduktionseinheiten jeder Größe diese Meldungen zu gestatten. Nichtbeanspruchbarkeiten 

können optional ab 10 MW/15 min gemeldet werden. Mit Ablösung der Meldungstypen AddOn 1 

und 2 je meldenden Unternehmen gelten die Regelungen der entsprechenden TEM-

Meldungstypen. 

2 Das Working Committee hat gemäß Art. 5 Abs. 2 Datenbereitstellungsvertrag am 26.02.2014 

beschlossen, die Untergrenze für Meldungen im Bereich des Stromverbrauchs auf 10 MW 

anzupassen. Nichtbeanspruchbarkeiten können optional ab 10 MW/15 min gemeldet werden. 

3 Das Working Committee hat gemäß Art. 5 Abs. 2 Datenbereitstellungsvertrag am 26.02.2014 

beschlossen, die Möglichkeit für Meldungen im Bereich des Erdgasverbrauchs ab 200 MW zu 

schaffen. Nichtbeanspruchbarkeiten können optional ab 200 MW/h gemeldet werden. Das Working 

Committee hat gemäß Art. 5 Abs. 2 Datenbereitstellungsvertrag am 28.09.2016 beschlossen, die 

Möglichkeit für Meldungen im Bereich des Erdgasverbrauchs auf 20 MW abzusenken. 

Nichtbeanspruchbarkeiten können optional ab 20 MW/h gemeldet werden.  

4 Das Working Committee hat gemäß Art. 5 Abs. 2 Datenbereitstellungsvertrag am 09.10.2014 

beschlossen, dass Meldungen der AddOn 2 täglich bis 9.15 und 15.15 Uhr statt 9.45 und 15.45 

Uhr zu melden sind. 

5 Das Working Committee hat gemäß Art. 5 Abs. 2 Datenbereitstellungsvertrag am 09.10.2014 

beschlossen, dass Nichtbeanspruchbarkeiten im Bereich der Stromspeicherung optional ab 10 

MW/15 min gemeldet werden können. 

6 Das Working Committee hat gemäß Art. 5 Abs. 2 Datenbereitstellungsvertrag am 04.03.2015 

beschlossen, die Meldungstypen TEM 1a, 14 und 15 zu vereinfachen und auf die Meldung der 

Verfügbaren bzw. Nutzbaren Energie zu verzichten. 

7 Das Working Committee hat gemäß Art. 5 Abs. 2 Datenbereitstellungsvertrag am 04.03.2015 

beschlossen, den Meldungstyp 5a an TEM 10a anzugleichen und für Einheiten kleiner 100 MW zu 

öffnen. 

8 Das Working Committee hat gemäß Art. 5 Abs. 2 Datenbereitstellungsvertrag am 04.03.2015 

beschlossen, die Meldungstypen 5b und 10b einzuführen, die die Datenübermittlung auf 

Viertelstundenbasis gestatten. 

9 Das Working Committee hat gemäß Art. 5 Abs. 2 Datenbereitstellungsvertrag am 04.11.2015 

beschlossen, die Daten der Meldungstypen 20, 21, 26, 27 und 28 in Analogie zu TEM 12 nicht-

anonymisiert per Einheit zu veröffentlichen. 

10 Gemäß Art. 5 Abs. 1 Datenbereitstellungsvertrag hat die EEX das Working Committee über die 

Anpassung von TEM 0 und TEM 13a am 22.02.2016 informiert. Diese Änderungen sind zur 

Befüllung des von ACER geforderten REMIT RSS-Feed notwendig. 

11 Das Working Committee hat gemäß Art. 5 Abs. 2 Datenbereitstellungsvertrag am 29.06.2018 

beschlossen, dass Nichtbeanspruchbarkeiten (TEM 12, 20, 21 und 26) optional für die folgenden 

5 Kalenderjahre gemeldet werden können. 

12 Das Working Committee hat gemäß Art. 5 Abs. 2 Datenbereitstellungsvertrag am 28.06.2019 

beschlossen, dass Nichtbeanspruchbarkeiten im Bereich Erdgas Verbrauch (TEM 21) optional ab 

einer Leistungseinschränkung von 20 MW für die Dauer von 15 Minuten gemeldet werden können.  
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13 Das Working Committee hat gemäß Art. 5 Abs. 2 Datenbereitstellungsvertrag am 04.12.2019 

beschlossen, die Meldungen zur verfügbaren Kapazität (TEM 1a) zum 31.12.2019 abzuschaffen. 

Die Meldung der installierten Kapazität im Meldungstyp TEM 1a bleibt unverändert. 


